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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Im Schatten der eidgenössischen Abstimmung zur Reform der Altersvorsorge 2020
führte das Tessin als erster Kanton in der Schweiz das Schulfach Politische Bildung
ein. 63.4 Prozent der Stimmenden sagten Ja zum Schulfach «civica», mit welchem die
Mittel- und Oberstufenschülerinnen und -schüler künftig während mindestens zwei
Stunden pro Monat in Themen wie politische Institutionen der Schweiz oder Rechte
und Pflichten der Schweizer Bürgerinnen und Bürgern unterrichtet werden sollen. Mit
der vom Tessiner Stimmvolk angenommenen Vorlage soll der Staatskundeunterricht
auch in die postobligatorischen Tessiner Schulen Einzug halten, allerdings soll dort das
Fach nicht separat unterrichtet, sondern in bestehende Fächer integriert werden. Auf
Bundesebene hatte Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) bereits im Frühjahr 2017 vom
Bundesrat eine umfassende Strategie zur Förderung der politischen Bildung der
Bevölkerung gefordert. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.09.2017
SAMUEL BERNET

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Am 16. April 2020 informierte der Bundesrat über die geplante Lockerungsstrategie
der Massnahmen zum Coronavirus, die in drei Schritten erfolgen sollte. In den
Mittelpunkt stellte der dabei die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung, daneben
beabsichtigte er aber auch, die wirtschaftlichen Schäden in Grenzen zu halten und die
Einschränkung der Grundrechte zu reduzieren. In einer ersten Etappe sollten ab dem
27. April Coiffeursalons, Kosmetikstudios, Baumärkte, Blumenläden und Gärtnereien
ihre Türen wieder öffnen dürfen. In diesen Einrichtungen sei die Umsetzung von
Schutzkonzepten einfach möglich, sie wiesen wenige direkte Kontakte auf und lösten
keine grossen Personenströme aus, erklärte der Bundesrat die Auswahl. Ab dem
gleichen Datum sollten in Krankenhäusern zudem wieder uneingeschränkt Eingriffe
durchgeführt werden können. 
Als zweite Etappe sah die Regierung für den 11. Mai die Wiedereröffnung der
obligatorischen Schulen, Einkaufsläden und Märkte vor. Vor dem Entscheid über diesen
zweiten Lockerungsschritt wollte sie jedoch die Entwicklung der Fallzahlen abwarten
und diesen folglich erst am 29. April fällen. Schliesslich war als dritte Etappe neben der
Öffnung von Museen, Zoos und Bibliotheken sowie der Lockerung des
Versammlungsverbots für den 8. Juni auch die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
an Mittel-, Berufs- und Hochschulen geplant. Einzelheiten dazu beabsichtigte der
Bundesrat am 27. Mai festzulegen. 

An demselben Tag, an dem der Bundesrat diese ersten Lockerungsschritte ankündigte,
verabschiedete er eine am 20. April 2020 in Kraft tretende Verordnung, die eine
übergangsweise Befreiung von der Anzeigepflicht bei Überschuldung, die in der Regel
zur sofortigen Insolvenz führen würde, und eine zeitlich befristete Covid-19-Stundung
beinhaltete. Letztere sollten insbesondere KMU unbürokratisch beantragen können. Er
gab zudem bekannt, dass Selbständigeerwerbende rückwirkend ab dem 17. März 2020
Anspruch auf EO erhalten sollen. Mit diesem Entscheid sollte die Problematik
angegangen werden, dass rund 270'000 Personen, darunter zum Beispiel viele
Taxifahrerinnen und Taxifahrer oder Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, keine
Covid-19-Kredite oder Kurzarbeitsgelder hatten beantragen können, da der Bundesrat
ihre Unternehmen nicht geschlossen hatte, sie aber dennoch bis zu 90 Prozent ihres
Einkommens aufgrund der Pandemie eingebüsst hatten. Um die durch die Corona-
Pandemie entstandenen Finanzlöcher zu stopfen, gingen zahlreiche verschiedene
Vorschläge ein: von einer Halbierung der Mehrwertsteuer, wodurch der Konsum
angekurbelt werden sollte (Postulat Müller; fdp, LU; Po. 20.3214), über ein fünfjähriges
Ausgaben- und Aufgabenmoratorium (SVP-Fraktion; Mo. 20.3567) und der Reduktion
der Ausgaben für die EU, den Asylbereich und ausländische Personen (Motion Quadri;
lega, TI; Mo. 20.3272) hin zu einer Solidaritätssteuer, z.B. über eine Erhöhung der
Kapitalgewinnsteuer (Motion de la Reussille, pda, NE, Mo. 20.3174; Motion der SP-

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.04.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Fraktion, Mo. 20.3203; Motion Prezioso, egsols, GE, Mo. 20.3335; Motion Rytz, gp, BE,
Mo. 20.3362).

Anspruch auf Entschädigung ihres vollen Erwerbs sagte der Bundesrat am 22. April
denjenigen Angehörigen der Armee zu, die zwischen dem 6. März 2020 und dem 30.
Juni 2020 zur Bewältigung der Coronakrise im Einsatz standen und die Dauer ihres
Ausbildungsdienstes überschritten hatten. Für Angehörige des Zivilschutzes sollte eine
vergleichbare Regel gelten.

Eine Woche darauf kündigte die Regierung an, dass einige Lockerungen schneller
vorgenommen werden könnten als ursprünglich geplant, da die Ausbreitung von Covid-
19 aufgrund der vorbildlichen Umsetzung der ergriffenen Massnahmen durch die
Bevölkerung hatte abgeschwächt werden können. Daher sollten unter anderem auch
Restaurants, Museen und Bibliotheken bereits ab dem 11. Mai wieder ihre Pforten
öffnen dürfen und auch Primar- und Sekundarschulen ihren Unterricht vor Ort wieder
aufnehmen können, wobei die diesbezügliche Entscheidung über die Durchführung bei
den Kantonen lag. Diese sollten auch entscheiden, ob an den Gymnasien schriftliche
Abschlussprüfungen durchgeführt werden oder nicht. Im Vorfeld hatte die EDK bereits
bekanntgegeben, dass sie die Absage mündlicher Prüfungen empfehle. Anders sah die
Situation für die Berufsschulen aus, wo bereits zuvor landesweit einheitlich
entschieden worden war, auf schriftliche Lehrabschlussprüfungen zu verzichten. Auch
Trainings im Breiten- und Spitzensport sollten ab dem 11. Mai wieder erlaubt sein. 
Um die Auswirkungen der Lockerungen auf die Epidemieentwicklung genau beobachten
zu können, plante der Bundesrat ein entsprechendes Monitoring. Die einzelnen
Lockerungsetappen sollten mit Schutzkonzepten einhergehen, zudem müssten alle
Institutionen über ein auf den Vorgaben des BAG, des SECO oder auf einem
Branchenkonzept basierendes Schutzkonzept verfügen. Des Weiteren beschloss die
Regierung, auch die Einreisebeschränkungen zu entschärfen; Grossveranstaltungen mit
über 1'000 Personen blieben jedoch bis Ende August 2020 weiterhin verboten. Die
Kantone wurden zudem aufgefordert, ab dem 11. Mai die flächendeckende
Rückverfolgung von Neuinfektionen fortzuführen. Ein ähnliches Ziel verfolgte die
SwissCovidApp, eine digitale Applikation mit Bluetooth-Funktechnik, mit der die
Benutzerinnen und Benutzer informiert würden, wenn sie sich in der Nähe einer mit
Covid-19 infizierten Person befunden haben (Proximity Tracing). Diese gehe Mitte Mai in
die Testphase, zudem solle in Kürze auch die gesetzliche Grundlage für ihren
ordentlichen Betrieb geschaffen werden, erklärte der Bundesrat. Die eidgenössischen
Abstimmungen vom 19. Mai, welche der Bundesrat im März abgesagt hatte, sollten am
27. September 2020 nachgeholt werden. Ferner kündigte er Liquiditätshilfen in der
Höhe von maximal CHF 1.9 Mrd. an, um den beiden Fluggesellschaften Swiss und
Edelweiss unter die Arme zu greifen.

Mit den ersten Lockerungen einhergehend änderte die BAG-Kampagne «So schützen
wir uns» am 30. April ihre Grundfarbe auf Pink. Dennoch wurde betont, dass trotz
einiger Zugeständnisse nach wie vor die gleichen Regeln gälten – unter anderem
Abstandhalten, Händewaschen und das Niesen in den Ellbogen. Das BAG legte der
Bevölkerung ausserdem nahe, eine Maske zu tragen, sollten die Abstandsregeln nicht
eingehalten werden können.

Was die vorläufig auf Eis gelegte Fussballsaison anbelangt, so entschloss der
Zentralvorstand des SFV Ende April, dass abgesehen von der Super League, der
Challenge League und dem Schweizer Cup der Männer der Spielbetrieb endgültig nicht
fortgesetzt werden sollte. Ob und in welcher Form die Saison der beiden höchsten
Ligen fortgeführt werden könne, wollte die Swiss Football League nach Anhörung der
tangierten Clubs entscheiden. 

Nachdem die Frühjahrssession 2020 vor der dritten Woche abgebrochen werden
musste, tagten National- und Ständerat vom 4. bis 6. Mai im Rahmen einer
ausserordentlichen Session, an welcher in erster Linie Geschäfte im Zusammenhang mit
Covid-19 behandelt wurden. Im Zentrum standen dabei die dringlichen Ausgaben zur
Bekämpfung der Folgen der Pandemie, etwa für die Corona-Kredite, welche
nachträglich von der Bundesversammlung abgesegnet werden mussten. Darüber hinaus
beschäftigen sich die Räte aber auch ausführlich mit den Corona-Krediten für die
Unternehmen, mit den Massnahmen für die Medien oder mit den Frage nach dem Erlass
der Geschäftsmieten. 

Da sich Jugendliche und junge Erwachsene aufgrund der gegebenen Umstände bei der
Suche nach einer Lehrstelle oder einer Stelle im Anschluss an ihre Ausbildung vor
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Herausforderungen gestellt sahen, kam es am 7. Mai 2020 zur Gründung einer aus
Vertreterinnen und Vertretern der Kantone, der Sozialpartner und des Bundes
bestehenden Task Force, welche die Berufsbildung stärken sollte. Tags darauf gab der
Bundesrat bekannt, Institutionen der familienergänzenden Betreuung, die wegen der
Pandemie Ertragsausfälle erlitten, mit CHF 65 Mio. unterstützen zu wollen. Wie diese
Unterstützung genau erfolgen sollte, plante die Landesregierung bis zum 20. Mai in
einer entsprechenden Verordnung festzuhalten. 

Am 13. Mai liess das EJPD verlauten, dass die Grenzen zu Deutschland, Österreich und
Frankreich bis zum 15. Juni 2020 vollständig geöffnet werden sollen, wenn dies mit der
epidemiologischen Situation vereinbar sei. Die drei Nachbarländer würden sich zurzeit
ebenfalls in der Transitionsphase befinden und verfügten über eine ähnliche
epidemiologische Lage wie die Schweiz. Bis dahin sollten für binationale Paare, die
nicht verheiratet sind, sowie für «allfällige weitere Personenkategorien» Lösungen
entwickelt werden. Gleichentags verkündete das VBS die Unterstützung des Schweizer
Sports mit Darlehen in einer Höhe vom CHF 500 Mio. 

Auch an der sonst schon einem starken Wandel unterworfenen Medienlandschaft zog
die Coronakrise nicht unbemerkt vorbei. Zeitung, Radio und Fernsehen hatten unter
anderem einen starken Rückgang an Werbeeinnahmen zu beklagen. Angesichts der
zentralen Rolle, die den Medien in einer Demokratie zukomme, stellte der Bundesrat am
20. Mai die Covid-19-Verordnung elektronische Medien vor, in der Radio- und
Fernsehveranstaltern finanzielle Soforthilfen in der Höhe von CHF 40 Mio. in Aussicht
gestellt wurden. Zeitgleich erliess die Landesregierung eine Notverordnung zur
Unterstützung der Printmedien, die finanzielle Sofortmassnahmen im Rahmen von CHF
17.5 Mio. beinhaltete. Weiter beantragte der Bundesrat am 20. Mai CHF 14.9 Mrd. in
Form von elf Nachtragskrediten, um die Auswirkungen des Coronavirus auf die
Wirtschaft weiter abzudämpfen. Der Löwenanteil von CHF 14.2 Mrd. ging dabei an die
ALV.

Eine Woche später – am 27. Mai 2020 – teilte der Bundesrat an seiner Pressekonferenz
den bis anhin grössten Lockerungsschritt mit. So sollte das spontane
Zusammenkommen von bis zu 30 Personen ab dem 30. Mai 2020 wieder erlaubt sein.
Ab dem 6. Juni sollten auch wieder öffentliche Veranstaltungen wie etwa Messen,
Theatervorstellungen, Familienanlässe oder politische Kundgebungen mit bis zu 300
Personen stattfinden dürfen. Für denselben Tag wurde zudem die Wiedereröffnung von
Bergbahnen, Campingplätzen und anderen Angeboten im Tourismusbereich wie auch
für Casinos, Freizeitparks, Zoos, botanische Gärten, Wellnessanlagen und
Erotikbetriebe angesetzt. In Restaurants sollte ab dem 6. Juni ausserdem die
Gruppengrösse von maximal vier Personen aufgehoben werden, jedoch müssen ab
einer Gruppengrösse von vier Personen die Kontaktdaten angeben werden. In Mittel-,
Berufs- und Hochschulen sollte ab dem 6. Juni ebenfalls wieder vor Ort unterrichtet
werden dürfen, wobei die Kantone über die Umsetzung entscheiden sollten. Der
Bundesrat legte der Bevölkerung nahe, weiterhin von zuhause aus zu arbeiten, die
Unternehmen dürften jedoch grundsätzlich selbst über die Rückkehr an den
Arbeitsplatz bestimmen. Weiter sollten ab dem 8. Juni die Bearbeitung der Gesuche
von Erwerbstätigen aus dem EU/EFTA-Raum wieder aufgenommen werden und die
Anstellung hochqualifizierter Arbeitnehmerinnen und -nehmer durch Schweizer Firmen
wieder möglich sein. Zudem sei für den 6. Juni die vollständige Wiederherstellung der
Personenfreizügigkeit und Reisefreiheit im Schengen-Raum geplant, gab der Bundesrat
bekannt. 

Am 15. Juni wurden schliesslich die Grenzen zu allen Staaten des EU-EFTA-Raums
wieder vollständig geöffnet und auch der Einkaufstourismus, der zuvor verboten
worden war, wieder zugelassen. Vier Tage darauf beschloss der Bundesrat, die
ausserordentliche Lage zu beenden und stattdessen zur besonderen Lage gemäss
Epidemiengesetz zurückzukehren, wofür er die Covid-19-Verordnung 3 verabschiedete.
Das Demonstrationsverbot, das zuvor für ausführliche Diskussionen um die Frage der
Grundrechte gesorgt hatte, fiel am 20. Juni und ab dem 22. Juni wurden weitere bis
anhin herrschende Massnahmen aufgehoben: Unter anderem konnten wieder
Veranstaltungen mit bis zu 1'000 Personen stattfinden, der Mindestabstand zwischen
zwei Personen wurde von zwei Metern auf 1.5 Meter reduziert und die für Restaurants
und Diskotheken geltende Sperrstunde um Mitternacht sowie die Home-Office-
Empfehlung wurden aufgehoben. Somit waren zu diesem Zeitpunkt zwar noch immer
verschiedene Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft am Laufen,
Einschränkungen bestanden jedoch fast keine mehr. 2
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

En mars 2017, le Conseil national a voté une motion de sa Commission de la science, de
l'éducation et de la culture (CSEC-CN) visant à inciter les jeunes migrants arrivés
tardivement en Suisse à achever une formation du degré secondaire II. L'objectif
actuel de la Confédération, à savoir que le 95 pour cent des jeunes de 25 ans soient au
bénéfice d'un certificat du secondaire II, doit selon les motionnaires être étendu aux
jeunes qui sont arrivés en Suisse en tant que demandeurs d'asile. Pour cela, le Conseil
fédéral devrait mettre en place avec les cantons une stratégie et un financement,
augmenter sensiblement les mesures d'intégration et garantir le financement
supplémentaire par le budget du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Malgré un
préavis défavorable du Conseil fédéral, les député-e-s ont plébiscité la motion par 108
voix contre 70 et 4 abstentions. Les voix contre provenaient du camp UDC et d'un peu
moins de la moitié des conseillers nationaux PLR ayant participé au vote. 3

MOTION
DATUM: 07.03.2017
SOPHIE GUIGNARD

En septembre 2018, le Conseil des Etats a débattu la motion de la CSEC-CN: «inciter les
jeunes migrants arrivés tardivement en Suisse à achever une formation du degré
secondaire II» en même temps que la motion de sa commission sœur (18.3707), qui
veut étendre cette mesure aux adolescents et jeunes adultes en provenance d'Etats de
l'UE, de l'AELE ou d'Etats tiers. Ce projet devrait permettre d'élaborer pour les jeunes
étrangers et étrangères, un programme similaire à l'Agenda Intégration Suisse, conçu
pour les enfants et jeunes adultes mineurs non accompagnés du domaine de l'asile. 
Le Conseil fédéral a recommandé le rejet des deux motions, arguant qu'il serait
opportun d'agir après la communication des résultats d'études consacrées à ces
questions, tant dans le domaine de la formation que de l'intégration. Les sénateurs et
sénatrices n'ont pas suivi cet avis, et ont rejeté la motion 16.3911 (qui concernait les
jeunes du domaine de l'asile) au profit de la motion 18.3707 (qui voulait élargir cette
intégration à l'ensemble des jeunes de l'étranger arrivés tardivement en Suisse). Pour
rappel, la motion 16.3911 avait été acceptée par le Conseil national en mars 2017. 4

MOTION
DATUM: 19.09.2018
SOPHIE GUIGNARD

Passée devant la commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC-CN)
du Conseil national, la motion visant à inciter les jeunes migrants arrivés tardivement
en Suisse à achever une formation du degré secondaire II n'a pas convaincu. La
majorité (14 voix) a choisi de la rejeter, arguant qu'un mélange des compétences de la
Confédération et des cantons n'était pas souhaitable, du moins pas avant la parution du
rapport commandité par la CDIP et le SEFRI. Ce rapport permettra de faire la lumière
sur les différents programmes d'intégration et les populations concernées. Une
minorité (9 voix) souhaitait tout de même accepter la motion, pour manifester leur
volonté d'avancer sur le dossier de l'intégration. 
Au Conseil national, le même rapport de force était à l’œuvre: 115 voix émanant de
l'UDC, du PLR et du PDC se sont opposées à la motion, contre les insuffisantes 67 voix
des autres partis. 5

MOTION
DATUM: 03.04.2019
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Zur Kapazitätsplanung wurde zahlreiches statistisches Material veröffentlicht. Die
Entwicklung der Schülerbestände zeigt, dass die Hochschulen und die Sekundarstufe
II noch mit einem wachsenden Andrang rechnen müssen. In der Reihe der
statistischen Sozialindikatoren erschien ein Band, der Daten auch über Bereiche wie
Hausaufgaben, Lehrabbrüche, Schulwegprobleme und den Zusammenhang zwischen
schulischer Leistung und sozialer Schicht liefert. Statistisches Neuland betrat das
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft mit der Veröffentlichung eines Modells zur
Erstellung von universitären Sozialbilanzen. 6

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.09.1982
JÜRG FREY
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Am Notendruck und den Selektionsmechanismen, insbesondere beim Übertritt von
der Primar- zur Sekundarstufe, entfachten sich von neuem Diskussionen. Aufsehen
erregte das Plädoyer eines Genetikers für eine selektionsfreie Schule. Die Gewerkschaft
Erziehung lancierte in Solothurn eine Volksinitiative «Bildung ohne Selektion und
Konkurrenzkampf». In Bern wurde eine POCH-Initiative «Fördern statt auslesen» vom
Souverän deutlich verworfen. Eine Initiative des LdU, die den prüfungsfreien Übertritt
in die Realschule forderte, wurde vom Schaffhauser Volk abgelehnt. Die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern hat im Sommer 1982 Grundsätze zur Entwicklung
des bernischen Bildungswesens in die Vernehmlassung geschickt, die im Bereich der
Selektionierung ebenfalls wichtige Änderungen postulieren. Im Kanton Basel-Stadt
lehnte der Regierungsrat in einem Antrag an den Grossen Rat zwei in den letzten Jahren
eingereichte Begehren ab, die eine Verlängerung der Primarschule und eine dreijährige
Orientierungsstufe verlangen. Die Selektionsprüfungen auf die Zeit nach dem vierten
Schuljahr herausschieben will auch eine Initiative in der Waadt, die eine
Beobachtungsstufe im fünften und sechsten Schuljahr anstrebt. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.11.1982
JÜRG FREY

In der Bildungspolitik führte die Rückbesinnung auf die eigentlichen Staatsaufgaben zu
einigen grundsätzlichen Diskussionen. Noch vor wenigen Jahren wurden der Schule als
Sozialisierungsinstanz zwischen Familie und Sozietät immer mehr Erziehungs- und
Bildungsfunktionen überbunden. Dieser Tendenz gegenüber wurden vermehrt kritische
Stimmen laut. An der Unesco-Tagung in Paris wandte sich der Vertreter der Schweiz
entschieden gegen die kollektivistische Ausrichtung der Programme. In einer
Grundsatzschrift umriss die Berner SVP jenen Erziehungsbereich, für den das
Elternhaus zuständig sein solle. Sie sprach sich auch gegen eine staatliche
Unterstützung von Privatschulen aus, da nur die öffentliche Schule die
gesamtgesellschaftliche Integrationsfunktion richtig wahrnehmen könne.
Demgegenüber wurde ebenfalls im Namen einer Politik, die die Staatsaufgaben
einschränken will, betont, Eltern und Schüler sollten freie Schulwahl besitzen und die
staatliche Unterstützung privater Bildungsinstitutionen entspreche einer echt
liberalen Bildungspolitik. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.12.1982
JÜRG FREY

Das bildungspolitische Hauptinteresse galt zweifellos der Realisierung von
Reformvorhaben im Rahmen des kooperativen Föderalismus. Die gegenseitige
Abstimmung der Schulgesetzrevisionen machte einige Fortschritte; das Ziel einer
Vereinheitlichung des Schuljahrbeginns hingegen scheint auf föderalistischem Wege
nicht mehr erreichbar.

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.1982
JÜRG FREY

Im Februar 2014 veröffentlichte die Schweizerische Koordinationsstelle für
Bildungsforschung (SKBF) den zweiten offiziellen Bildungsbericht – nach dem
Pilotbericht von 2006 und der ersten Ausgabe von 2010. Auftraggeberin dieses Berichts
waren Bund (SBFI) und Kantone (EDK). Der vorliegende Bildungsbericht beschrieb das
schweizerische Bildungswesen entlang aller Bildungsstufen und -typen und beurteilte
es anhand der drei Kriterien Effektivität, Effizienz und Equity (Chancengerechtigkeit).
Die Herausgeber betonten im Bericht, dass die Autorinnen und Autoren zwar Daten und
Informationen zusammentragen, jedoch keine Bewertung des Bildungssystems an sich
vornehmen und auch keine Massnahmen oder Empfehlungen bezüglich des
Bildungssystems vorschlagen, denn bekanntlich obliege die Steuerung des
Bildungssystems den Politikerinnen und Politikern.
Der Bericht lieferte auf über 300 Seiten Daten und Informationen zu so vielfältigen
Themen wie der Qualität der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung, zur
Chancengerechtigkeit im internationalen Vergleich, zu den unterschiedlich hohen
kantonalen Maturitätsquoten, zur Anzahl an Masterabschlüssen sowie zum
Fachkräftemangel im MINT-Bereich. 9

BERICHT
DATUM: 11.02.2014
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Mai 2015 bestätigten und erweiterten der Bund (WBF) und die Kantone (EDK) ihre
bildungspolitischen Ziele, die sie zum ersten Mal 2011 für den Bildungsraum Schweiz
festgelegt hatten. Den Bericht erarbeiteten die Akteure unter anderem gestützt auf den
Bildungsbericht Schweiz 2014; insgesamt wurden darin sieben Ziele und fünf
Herausforderungen definiert.
Ein wichtiges Ziel für WBF und EDK blieb die Erhöhung der Abschlussquote auf der
Sekundarstufe II auf 95 Prozent. Das bedeutet, dass 95 Prozent der Jugendlichen in der

BERICHT
DATUM: 18.05.2015
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Schweiz mindestens einen Bildungsabschluss auf Stufe Sek II (Abschluss von
Gymnasium, Fachmittelschule oder beruflicher Grundbildung) erreichen sollen.
Ebenfalls soll weiterhin die Studierfähigkeit der Maturandinnen und Maturanden
sichergestellt werden. Die Bildungsberichte 2010 und 2014 hatten nämlich auf Lücken
der Studierfähigkeit einzelner Maturandinnen und Maturanden hingewiesen. Ein neues
Ziel bestand darin, mehr über die hohe Abbruchquote der Studierenden auf
Universitätsstufe (25%) herauszufinden und daraus Massnahmen abzuleiten. Zwei
weitere Ziele befassten sich mit der Bekämpfung des Fachkräftemangels. Einerseits
ging es dabei um die Unterstützung von Erwachsenen, die einen Berufsabschluss
nachholen oder ihren Beruf wechseln wollten. Andererseits ging es um eine
Optimierung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. 10

Der Bildungsbericht 2018, im Auftrag von SBFI und EDK erstellt und von der SKBF
verfasst, folgt im Aufbau den vorangehenden Berichten aus den Jahren 2014 und 2010.
Er vermittelt Daten und Informationen zum gesamten Bildungswesen entlang von rund
500 Themen und ist vor allem ein Arbeitsinstrument für Bildungsfachleute und
-politikerinnen. 
Im Gegensatz zu den früheren Ausgaben wurde der Bericht 2018 in den Medien etwas
ausführlicher diskutiert. Einige Zeitungen sahen vor allem das steigende Bildungsniveau
– gemessen an den tertiären Bildungsabschlüssen – im Mittelpunkt des Interesses. Die
NZZ verwies dazu auf die Aussage von Stefan Wolter, Direktor der SKBF, wonach «nicht
nur immer mehr Personen einen tertiären Bildungsabschluss [haben], diese Abschlüsse
sind auf dem Arbeitsmarkt auch weiterhin gleich stark gefragt wie vor zwanzig Jahren».
Eine zentrale Erkenntnis, welche die Freude über das steigende Bildungsniveau etwas
schwächte, war die weiterhin bestehende Chancenungleichheit im Bildungswesen
hinsichtlich der Kinder und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten und/oder mit
Migrationshintergrund. Das Schulsystem schaffe es leider nach wie vor nicht, diese
herkunftsbedingten Defizite zu kompensieren, so die Aargauer Zeitung. Darauf
aufbauend wurde auch auf das noch immer unerreichte Ziel hingewiesen, dass 95
Prozent der Jugendlichen über einen Sek II-Abschluss (Maturität oder Lehre) verfügen
sollten, wobei auch hier die Jugendlichen mit Migrationshintergrund und/oder aus
bildungsfernen Schichten deutlich schlechter abschnitten als die anderen
Jugendlichen.
Ebenfalls aufgegriffen wurden die in den nächsten 10 bis 20 Jahren deutlich steigende
Anzahl an Schülerinnen und Schülern und der daraus resultierende höhere Bedarf an
Lehrkräften, die Herausforderungen der Digitalisierung, die kantonal unterschiedlichen
Aufnahmebedingungen für den Eintritt ins Gymnasium sowie die unterschiedlich hohen
Maturitätsquoten in den Kantonen. 11

BERICHT
DATUM: 19.06.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Januar 2019 publizierte der Bundesrat einen ausführlichen Bericht in Erfüllung des
Postulates der WBK-NR zum Thema «Demografische Entwicklung und deren
Auswirkungen auf den Bildungsbereich». Der Bericht des BFS befasste sich mit dem
Schweizer Bildungssystem und dem Bildungsniveau der Bevölkerung und lieferte im
Anhang für sämtliche Bildungsfelder detaillierte Zahlen zur künftigen Anzahl an
Personen mit dem entsprechenden Bildungsabschluss. Zudem analysierte er die
Einwanderung mit Blick auf die höchste abgeschlossene Ausbildung der betreffenden
Personen. Aus wirtschaftlicher Sicht untersuchte der Bericht, ob sich die Bildung der
Schweizer Bevölkerung mit der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt deckt. Die Autorinnen
und Autoren wiesen darauf hin, dass der Bericht zwar Zahlen liefere; diese seien aber
mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen, da es sich immer um vorausschauende
Hypothesen handle. Generell erwarte die Schweiz immer mehr Schülerinnen und
Schüler sowie Lernende und Hochschulabsolventinnen und -absolventen.
Entsprechend werden auf allen Stufen auch mehr Abschlüsse vorgewiesen werden (EFZ,
EBA, Matura, Bachelor und Master). Sodann wird im Bereich der Berufsbildung, den
Höheren Fachschulen, den Fachhochschulen und den Universitäten vor allem mit mehr
Abschlüssen in den Bereichen Informatik und Kommunikationstechnologie,
Gesundheitswesen/Pflege und Sozialwesen gerechnet. Generell dürfte sich das
Bildungsniveau der Schweizer Bevölkerung in den nächsten Jahren noch weiter
erhöhen; gemäss Prognose wird im Jahr 2037 circa die Hälfte der Schweizer
Bevölkerung über einen Abschluss auf der Tertiärstufe verfügen. Im Bereich der
Migration erwarten die Autorinnen und Autoren weiterhin viele gut ausgebildete
Personen, die in die Schweiz einwandern. Schliesslich wiesen Berechnungen darauf hin,
dass das Bildungssystem den erwarteten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt gerecht
werde und die Menschen in der Schweiz grundsätzlich Berufe ausübten, die ihrer

BERICHT
DATUM: 30.01.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Ausbildung entsprechen. 12

Am 13. März 2019 beschloss der Bundesrat mittels einer Verordnung weitreichende
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19). Mit dieser Verordnung wurde
unter anderem beschlossen, dass ab dem 16. März 2020 alle Schulen inklusive der
Hochschulen geschlossen bleiben mussten. Kindertagesstätten hingegen durften nur
schliessen, wenn die zuständigen Behörden andere geeignete Betreuungsangebote
vorgesehen hatten. Der Bundesrat griff damit stark in die Kompetenz der Kantone ein,
welche in der Regel im Bereich Primarstufe, Sekundarschule, Gymnasium und
Fachmittelschule zuständig sind.
In der Folge wurden sämtliche Schulen, einschliesslich Kindergärten, Grundschulen,
Sekundarschulen, Gymnasien, Berufsschulen und Hochschulen, geschlossen. Kinder,
Jugendliche sowie Studentinnen und Studenten wurden fortan zu Hause unterrichtet,
insbesondere durch digitale Lernangebote. Die Medien berichteten ausführlich über
die Schliessungen der Schulen und veröffentlichten zahlreiche Erfahrungsberichte über
einzelne Schulen und deren Lehrkörper, gingen aber auch zu den Schülerinnen und
Schülern sowie deren Eltern nach Hause, um zu berichten, wie diese die Situation
meisterten. Zu Beginn des sogenannten Lockdowns schrieben die Zeitungen über die
kantonalen Unterschiede in der Handhabung der Schliessungen. So war in einigen
Kantonen beispielsweise nicht klar, für welche Kinder und Jugendlichen ein
Alternativprogramm in der Schule geboten werden musste, weil diese nicht zu Hause
betreut werden konnten. Zahlreiche Zeitungen wiesen auch generell auf den Fakt hin,
dass das Ausfallen des Präsenzunterrichts vor allem für bereits schwächere
Schülerinnen und Schüler gravierende Folgen haben könne. Die Kinder bräuchten den
sozialen Austausch in der Klasse als Korrektiv zum Elternhaus und die Schule trage stark
dazu bei, Kinder aus einem bildungsfernen Elternhaus besser zu integrieren, so Philippe
Wampfler, Deutschlehrer, in der NZZ. Dem pflichtete auch Margrit Stamm, emeritierte
Professorin für Erziehungswissenschaften, im Sonntagsblick bei. Einige Eltern hätten
viel weniger Kapazitäten als andere, um die Kinder zu Hause zu betreuen. Die Schulen
müssten dafür sorgen, dass schwächere Schüler nicht noch mehr abgehängt würden.
Im Bereich der Grundschulen stand die Umstellung von analogem zu digitalem
Unterricht und damit einige neue Unterrichtsformen im Fokus der Berichterstattung.
Zunächst brachten einige Lehrerinnen und Lehrer die Schulmaterialien den Kindern
nach Hause oder die Kinder konnten die Lehrmittel gestaffelt aus den Schulen abholen,
wie einige Zeitungen berichteten. In den darauffolgenden Tagen wurde dann immer
mehr auf den digitalen Unterricht übergeleitet und die Lehrpersonen schickten die
Aufgaben per E-Mail oder es wurde auf Onlineplattformen zurückgegriffen. Die
Sonntagszeitung berichtete, dass der Zürcher Lehrmittelverlag früh reagierte und für
den Fernunterricht kostenlose Sonderlizenzen für E-Learning auf allen Schulstufen zur
Verfügung stellte. Auf Stufe Bund wurde die staatliche Fachagentur Educa.ch
eingeschaltet, welche den Einsatz von digitalen Lehrmitteln und Onlinediensten
vorantreiben sollte, wie der Sonntags-Blick berichtete. Die Medien berichteten
detailliert über die forcierte Digitalisierung des Unterrichts und über deren Vor- und
Nachteile. Man war sich dabei einig, dass die Digitalisierung des Unterrichts einen
Schub erhalten hatte, sie aber das Klassenzimmer und die Interaktion der Schüler und
Schülerinnen untereinander und vor allem mit der Lehrperson nicht ersetze könne.
Dem stimmte auch Dagmar Rösler, Präsidentin des LCH im Blick bei und wies zudem auf
die Wichtigkeit des haptischen Erlebens hin, welches beim Online-Unterricht kaum
gegeben sei.
Bei den Gymnasien und den Berufsschulen stand die Frage nach den
Abschlussprüfungen im Vordergrund der Berichterstattungen. Dabei war lange Zeit
unklar, ob und wie diese bei den beiden Bildungseinrichtungen stattfinden sollten,
wobei Bund, Kantone und die Organisationen der Arbeitswelt daran seien, Lösungen zu
finden, damit die Prüfungen stattfinden könnten, wie die NZZ berichtete. Ende März
wurde von zwei Schülerinnen und Schülern aus dem Kanton Baselland eine Petition
eingereicht, welche den Bundesrat dazu aufrief, 2020 alle Abschlussprüfungen
abzusagen, wie die BAZ und andere Medien berichteten. In Zusammenhang mit den
Abschlussprüfungen wiesen die Medien auch auf die Probleme der Jugendlichen bei
der Suche nach einer Lehrstelle oder bei der täglichen Arbeit im Betrieb hin. Le Temps
berichtete beispielsweise, dass viele Lernende weiterhin in ihrem Betrieb arbeiteten,
obwohl dort die hygienischen Anforderungen nicht eingehalten werden könnten. Und in
der Aargauer Zeitung wurde Stefan Wolter, Direktor der SKBF zitiert, der befürchtete,
dass zahlreiche Unternehmen, welche Lernende ausbilden, schliessen werden müssen.
Dadurch gebe es zahlreiche Lernende, die ihre Ausbildung abbrechen müssten und vor
dem Nichts stünden. Ihnen müsse geholfen werden. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.03.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Bundesrat gab im März 2021 bekannt, dass die eidgenössischen und die kantonalen
Maturitätsprüfungen sowie die Lehrabschlussprüfungen im Jahr 2021 trotz Covid-19-
Pandemie regulär durchgeführt werden sollen. Für den Fall, dass dies nicht möglich ist,
hat der Bundesrat vorsorglich die nötigen Ausnahmeregelungen via Verordnungen
erlassen. Mit diesen Verordnungen soll sichergestellt werden, dass die Absolventinnen
und Absolventen der Sekundarstufe II ab Herbst 2021 eine weiterführende Ausbildung
auf Tertiärstufe aufnehmen oder bereits in die Arbeitswelt eintreten können. 14

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 12.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Grundschulen

Aufgrund der stark diskutierten Forderung nach Gleichberechtigung der Frau wirkte in
der Frage der gleichen Ausbildung für Knaben und Mädchen ein kräftiger
Reformdruck. Obwohl die entsprechenden Gesetze in Revision sind, boykottierten in
Zürich einige Schülerinnen den obligatorischen hauswirtschaftlichen Fortbildungskurs
und beriefen sich in ihrer Rechtfertigung auf den angenommenen
Verfassungsgrundsatz der gleichen Rechte von Mann und Frau. Im Jura wurde freilich
eine junge Frau mit Gefängnis bestraft, weil sie sich geweigert hatte, das
hauswirtschaftliche Obligatorium zu besuchen. Im Kanton Zug entsprach der
Regierungsrat parlamentarischen Vorstössen und erliess versuchsweise eine neue
Stundentafel für die Sekundarstufe, in der ein Grundkurs in Hauswirtschaft für beide
Geschlechter obligatorisch ist. In Luzern startete der VPOD eine Volksinitiative «Gleiche
Grundausbildung für Mädchen und Knaben», und der Solothurner Regierungsrat
unterstützte eine im Vorjahr eingereichte entsprechende Initiative. Auch bei der
Revision des Aargauer Schulgesetzes wurde der Fragenkomplex des
geschlechtsspezifischen Unterrichts heftig diskutiert. Nach einem Rückzugsgefecht der
SVP wurde schliesslich der Antrag der Regierung auf gesetzliche Verankerung des
gleichen Fächerangebotes gutgeheissen und durch die anschliessende
Volksabstimmung sanktioniert. 15

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.12.1981
JÜRG FREY

In Genf wurde eine Initiative für ein schulfreies Wochenende in der Volksabstimmung
klar abgelehnt. Das Begehren hätte die Viertagewoche gebracht, da nach
französischem Vorbild bereits der ganze Donnerstag schulfrei ist. In der Waadt
hingegen stimmte der Grosse Rat, einem Volksbegehren Rechnung tragend, einem
Gesetzesentwurf über die schulische Fünftagewoche zu und legte den
Einführungstermin auf den August 1983 fest. Das Schulpensum soll dabei nicht
reduziert werden. 16

KANTONALE POLITIK
DATUM: 22.09.1982
JÜRG FREY

Certains milieux envisagent l'extension des disciplines enseignées à l'école primaire
comme nécessaire. C'est notamment le cas du mouvement humaniste, créé en
décembre 1986 et présidé par Félix Glutz, puisqu'il a lancé une initiative populaire
«pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme dans l'enseignement public et privé». Il propose de compléter la
Constitution fédérale par un article 27bis faisant de l'enseignement des droits de
l'homme une «préoccupation majeure» de l'instruction publique et privée ainsi que de
la formation des enseignants. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.08.1987
BRIGITTE CARETTI

Erstmals in der Schweiz wurde im Kanton Basel-Stadt eine umfassende Analyse der
Arbeitsbedingungen, Belastungen und Befindlichkeiten der Lehrerschaft durchgeführt.
Erfasst wurden alle Lehrpersonen von den Kindergärten bis zu den Gymnasien sowie KV
und Berufsschulen. Positiv fiel auf, dass der Beruf an sich vor allem hinsichtlich
Verantwortung, Anforderungsvielfalt und Tätigkeitsspielraum durchaus geschätzt wird.
Als Defizite im Berufsalltag wurden die fehlende Kultur der Offenheit und Toleranz,
geringe Mitsprachemöglichkeiten und das eher niedrige Niveau der Löhne genannt. Zu
schaffen machte der Lehrerschaft aber vor allem die zunehmende Belastung. 71% der
Lehrkräfte erachteten das Verhalten schwieriger Schülerinnen und Schüler als stark bis
sehr stark belastend. Es folgten die Heterogenität der Klasse (55%), Verpflichtungen
ausserhalb des Unterrichts (54%) und administrative Pflichten (53%). Auf die
zunehmende Belastung zurückgeführt wurde, dass sich bei fast einem Drittel der
Lehrkräfte Merkmale des Burnout-Syndroms – emotionale Erschöpfung (29.6%),
reaktives Abschirmen (27.4%) und verminderte Zuwendungsbereitschaft gegenüber
Schülern (21.6%) zeigten. Als Verbesserungen wünschten sich die befragten
Lehrpersonen eine zeitliche Entlastung für Aufgaben ausserhalb des Unterrichts (85%),

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.01.2002
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.23 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



mehr Geld für die Schule (81%), eine Reduktion der Pflichtstundenzahl und vermehrte
Unterstützung (je 76%), ein besseres Image der Schule (68%) und eine Verkleinerung der
Klassengrössen (62%). 18

Mitte des Berichtsjahres waren 1800 Schulen mit insgesamt 480 000 Schülerinnen und
Schüler ans Internet angeschlossen. Die Wirtschaft hatte im Jahr 2002 20 Mio Fr. in
Form von Hard- und Software für die Initiative „Schule ans Netz“ aufgeworfen. Die Ende
2002 lancierte Bildungsinitiative wurde vom Bund und von der Privatwirtschaft mit je
100 Mio Fr. sowie von den Kantonen mit insgesamt 800 Mio Fr. getragen – mit dem Ziel,
bis 2006 alle Volksschulen mit Internetanschlüssen auszurüsten. 19

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 21.03.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Nationalrat Widmer (sp, LU) wies mit einem Postulat darauf hin, dass zwischen dem
Abschluss der obligatorischen Schulzeit und dem Antritt des Bildungsgangs auf der
Sekundarstufe rund ein Sechstel der Jugendlichen aus den Bildungsstatistiken
verschwindet. Das Postulat forderte den Bundesrat auf, einen Bericht darüber zu
verfassen, was mit den Jugendlichen geschieht, die den Bildungsprozess nach der
obligatorischen Schulzeit verlassen. Dieser Bericht würde als Grundlage für eine
systematische Politik von Bund, Kantonen und Gemeinden zur Erhöhung der
Bildungspartizipation im Interesse der gesellschaftlichen Integration dienen. Der
Nationalrat nahm das Postulat an. 20

POSTULAT
DATUM: 22.03.2007
LINDA ROHRER

Das Projekt "Schule im Netz" wurde nach fünfjähriger Dauer abgeschlossen. Die
Beteiligten (Bund, Kantone und Wirtschaft) wollen auch künftig alles für die Integration
von Informations- und Kommunikationstechnologien an Schulen tun. Die Bilanz des
Projekts fiel positiv aus. 21

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 08.09.2007
LINDA ROHRER

Die SP-Fraktion verlangte vom Bundesrat mit einem Postulat, eine Strategie zu
entwickeln, um über die obligatorische Schulpflicht hinaus die Gewährleistung einer
Ausbildungsmöglichkeit bis zum 18. Altersjahr für alle Jugendliche sicherzustellen und
die erforderlichen Ausbildungsmöglichkeiten bereitzustellen. Der Bundesrat wies auf
den Beschluss der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK) hin, den Anteil der Abschlüsse auf Sekundarstufe II von heute knapp 90 auf 95%
bis ins Jahr 2015 steigern zu wollen. Dieses Ziel gehe über die im Postulat verlangte
Gewährleistung einer Ausbildungsmöglichkeit bis zum 18. Altersjahr für alle
Jugendlichen hinaus. Der Nationalrat lehnte das Postulat ab [17]. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe (SKoS) schlug vor, das 9-jährige Schulobligatorium durch eine
Ausbildungspflicht bis zur Volljährigkeit zu ergänzen. Im Kanton Basel-Stadt wurde
diesbezüglich ein Pilotprojekt durchgeführt. Die Sozialhilfe intervenierte hier bereits
bei 16 Jährigen, damit sie nach der obligatorischen Schulzeit nicht aus dem
Bildungssystem verschwinden. 22

POSTULAT
DATUM: 18.12.2007
LINDA ROHRER

Nach diesem Entscheid des Nationalrats wirkte Innenminister Burkhalter mit Vertretern
der ständerätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur auf einen
Gegenentwurf hin. Die Kommission trat im November einstimmig auf den
Gegenvorschlag auf Verfassungsstufe ein. Dieser belässt den Kantonen die Kompetenz
für den schulischen Musikunterricht und beschränkt die Befugnisse des Bundes auf
den ausserschulischen Unterricht. Er könnte damit die Kantone etwa zu einem
Mindestangebot an Musikschulen verpflichten oder ihnen vorschreiben, dass sie das
Schulgeld an Musikschulen einkommensabhängig ausgestalten müssen. Im Rahmen
eines verkürzten Vernehmlassungsverfahrens, das bis Februar 2011 dauert, können die
Kantone und das Initiativkomitee zu diesem Gegenentwurf Stellung nehmen. 23

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.11.2010
ANDREA MOSIMANN
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A l’heure du verdict proclamé par le peuple suisse pour l’initiative « jeunesse +
musique », il est important de rejouer rapidement la partition, afin de mieux
comprendre le rôle de chaque musicien dans cette symphonie politique à multiple
rebondissements. Le Conseil national, convaincu de l’importance de l’enseignement
musical, avait soutenu cette initiative. Le Conseil des Etats avait montré du doigt la
violation de la souveraineté des cantons en matière de formation obligatoire. L’idée
d’un contre-projet était née. En mars 2012, les deux chambres ont accepté
respectivement l’arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes
et celui concernant l’initiative populaire « jeunesse + musique ». Ce sont 30 voix
contre 6 et 3 abstentions au Conseil des Etats, et 139 voix contre 37 au Conseil national
qui ont validé le premier. Alors que 31 voix contre 6 et 6 abstentions au Conseil des
Etats, ainsi que 156 voix contre 31 au Conseil national ont finalisé les discussions
concernant l’initiative « jeunesse + musique ». Dès lors, le comité d’initiative a décidé
de retirer la proposition « jeunesse + musique » au profit du contre-projet. C’est donc
cet unique arrêté fédéral qui a été soumis au vote le 23 septembre 2012. 24

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.02.2012
GUILLAUME ZUMOFEN

A la suite d’une pétition, dirigée par Ulrich Schlüer (udc, ZH) et de l’existence d’une
« Sex-Box », qui contenait des peluches et autres jouets en bois destinée au cours
d’éducation sexuelle pour le secondaire, un groupe de parents bâlois, soutenus par des
partis de la droite conservatrice ont lancé une initiative populaire, « contre la
sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire ». Néanmoins, l’initiative a été
freinée dans son élan, lorsque le comité a découvert le passé frauduleux d’un de ses
principaux membres. Afin de relancer une nouvelle initiative, le Comité n’a déposé
qu’une seule signature valable le 16 mai 2012. Le non-aboutissement de l’initiative a
logiquement été prononcé par la suite. 25

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.04.2012
GUILLAUME ZUMOFEN

Ce contre-projet vise la promotion de la formation musicale et, dans les limites des
compétences des cantons et de la Confédération, celle d’un enseignement musical
scolaire de qualité. De plus, il veut faciliter l’accès des jeunes à la pratique musicale et
encourager les talents musicaux. En outre, il faut noter que la Confédération joue ici le
rôle d’une épée de Damoclès, prête à légiférer en cas d’échec des efforts des cantons.
Ce contre-projet a reçu un appui soutenu de la majorité des acteurs politiques, en
particulier du centre et de la gauche, qui ont souligné l’importance d’un enseignement
musical, tant dans le contexte scolaire qu’extrascolaire. Ils ont souligné l’importance
d’un accès des jeunes à une formation musicale indépendamment du revenu familial,
mais aussi la nécessité d’inscrire la musique dans la Constitution, afin de lui conférer
un statut similaire à celui du sport par exemple. Reste à évoquer l’opposition de l’UDC
et du PLR qui ont vu dans ce contre-projet une ingérence de la Confédération dans un
dossier cantonal. Ils dénonçaient également une hausse des coûts sans aucune
certitude de l’efficacité des résultats, tout en soutenant que la musique était déjà
suffisamment encouragée. D’ailleurs, cette opposition doit être relativisée car les deux
partis se sont montrés discrets durant la campagne. On peut d’ailleurs noter qu’ils ont
que très faiblement convaincu leurs sympathisants. En effet, seulement 60-62% des
sympathisants de l’UDC et du PLR ont soutenu l’arrêté. En résumé, les résultats finaux
des votations ont montré qu’une large majorité des citoyens, 72,7%,ainsi que la totalité
des cantons soutiennent ce contre-projet. Ce taux d’acceptation a été
particulièrement élévé, plus de 80%, parmi les sympathisants des partis qui
soutenaient cet arrêté, ainsi que chez les femmes (80%) et parmi les ménages au
revenus inférieur à 3000 francs (90%). Les hommes l’ont soutenu quant à eux qu’à 65%.
La plus grande part des voix est venue des moins de 39 ans et des plus de 70 ans. En
outre, l’analyse de la perception du contenu de l’objet montre que les votants ont
intégré l’idée de promotion de la musique (45%). Les autres éléments qui ont été cités
parmi les votants sont l’égalité des chances dans l’accès à la musique (15%), le soutien
financier de l’Etat (15%) et l’ancrage dans la Constitution (13%). De l’autre côté, parmi
les motifs de refus, on retrouve l’idée que la musique n’a pas sa place dans la
Constitution (31%), qu’elle n’est pas une priorité (24%) ou encore que la situation
actuelle est satisfaisante (21%).

Votation du 23 septembre 2012

Participation: 41,5%
Oui: 1 551 918 (72,7%) / 20 6/2 cantons
Non: 583 327 (27,3%) / 0 cantons

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2012
GUILLAUME ZUMOFEN
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Consignes de votes:
– Oui: PBD, PCS, PDC, PEV, PS, Parti vert’libéral suisse (pvl), PE, Association des
Communes Suisses (ACS), Union des villes suisses, Association faîtière des enseignantes
et des enseignants suisses (ECH), IG jugend und musik, Travail.Suisse, USP, USS.
– Non: PLR (2)*, UDC (1) *.
* Dans les parenthèses, le nombre de section cantonales divergentes 26

Isabelle Chassot a transmis le flambeau de la direction de la Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) à Christoph Eymann (ldp, BS). Dans une
Suisse, où les cantons gardent la main sur l’école obligatoire, ce poste est de la plus
haute importance. Ainsi, le tout nouvellement intronisé a immédiatement déclaré que
l’enseignement des langues nationales était pour lui une priorité. 27

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.11.2013
GUILLAUME ZUMOFEN

Après une première tentative avortée en 2012, l’initiative contre « la sexualisation à
l’école », dotée de 110'000 signatures, a enfin pu être déposée. A l’origine de cette
initiative, des parents bâlois veulent interdire tout cours d’éducation sexuelle à l’école
avant l’âge de neuf ans. Néanmoins, un cours obligatoire serait possible pour des
enfants, s’il est dispensé dans le cadre du cours de biologie. Un tel cours serait destiné
à la transmission de savoirs sur la reproduction et le développement des humains. Si un
groupe de parents est à l’origine de cette initiative, plusieurs élus fédéraux tels que
Freysinger (UDC, VS) ou encore Baettig (UDC, JU), ont rejoint le comité. 28

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.12.2013
GUILLAUME ZUMOFEN

En septembre 2012, citoyens et cantons helvétiques ont accepté, sans hésiter, un
Nouvel article constitutionnel visant à renforcer la formation musicale en Suisse.
L’article 67a de la Constitution fédérale veille, désormais, non seulement à maintenir
une qualité haute de l’enseignement musical dans les établissements scolaires, mais
aussi à garantir l’accès à une formation musicale dans le cadre des loisirs, pour les
jeunes. Il est important de préciser qu’une telle volonté ne remet pas en question la
répartition des tâches entre Confédération et cantons. Afin de répondre à ces deux
volontés, le Département fédéral de l’Intérieur a constitué un groupe de travail.
Membres de ce groupe, l’Union des villes Suisses (UVS), l’Association des communes
suisses (ACS), l’association «jeunesse + musique», la communauté d’intérêt «Jeunesse
et musique», l’Association suisse des écoles de musique (ASEM), le Conseil suisse de la
musique (CSM), la Conférence des Hautes écoles de musique (CHEMS), l’Association
suisse des musiques (ASM) ainsi que des représentants de la Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (EDK/CDIP) se sont penchés sur la question. A la
suite de plusieurs mois de recherche, différentes conclusions ont vu le jour. 37
propositions, dont 32 liées à des compétences fédérales, ainsi que la nécessité de
renforcer la coopération entre les différents acteurs concernés ont été mises en avant
par le groupe de travail. Au final, le Conseil fédéral détient le dernier mot. Il décidera,
dans le cadre du message culture 2016 à 2019, quelles mesures il entend appliquer.

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 21.01.2014
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-
CN) a déposé un postulat pour la mise sur pied d’un Programme d'échanges
linguistiques, un rapport sur les possibilités de mise en place d’un programme
systématique d’échanges linguistiques, ainsi que d’explorer les différentes pistes de
financement d’un tel programme. Une collaboration avec les cantons est souhaitée.
Alors que le débat sur l’enseignement des langues nationales à l’école obligatoire a
animé 2014, le postulat a pour objectif de favoriser l’acquisition de connaissances dans
deux langues autres que la langue maternelle des élèves, dont une langue nationale. Un
programme systématique d’échanges linguistiques doit augmenter la motivation à
apprendre une langue nationale et renforcer la cohésion nationale. De tels programmes
doivent permettre, par exemple, d’instaurer une correspondance ou encore
d’organiser des rencontres entre des classes de régions linguistiques différentes. Au
final, chaque élève devrait, à la fin de sa scolarité obligatoire, avoir participé à un séjour
linguistique de plusieurs semaines. Le Conseil fédéral a confirmé son intérêt pour les
échanges linguistiques. Il entend d’ailleurs appuyer cet intérêt dans son prochain
message sur la culture. Le Conseil national, en adoptant le postulat, a suivi la volonté de
sa Commission. 29

POSTULAT
DATUM: 24.11.2014
GUILLAUME ZUMOFEN
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Etant donné que l’Initiative populaire contre la sexualisation à l’école maternelle et à
l’école primaire a récolté le nombre de signatures requises pour amener les citoyens
suisses aux urnes, afin qu'ils se prononcent sur la question. L’initiative vise, d’un côté, à
supprimer les cours d’éducation sexuelle aux enfants de moins de 9 ans et, d’un autre
côté, à rendre ces cours facultatifs pour les enfants de 9 à 12 ans. A partir de 12 ans, un
cours serait dispensé dans le cadre de l’enseignement de la biologie. Uniquement les
questions de reproduction et de développement humain y seraient abordées. Le
Conseil fédéral propose de rejeter l’initiative. Il estime qu’elle porte atteinte aux droits
des enfants de profiter d’une information fiable et d’une protection relative à leur
intégrité. Selon le Conseil fédéral, les cours d’éducation sexuelle permettent de
prévenir les jeunes contre la violence sexuelle, les maladies sexuellement transmissibles
et les grossesses non désirées. De plus, il ajoute que ces informations doivent être
transmises indépendamment de la situation familiale. L’école obligatoire, à travers sa
mission publique, apparaît ainsi comme le meilleur acteur. Finalement, le Conseil
fédéral ne souhaite pas interférer dans la souveraineté cantonale. Du côté des
chambres, le débat a d’abord pris ses quartiers au Conseil national. A l’instar de la
Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-
CN), la chambre du peuple a proposé de rejeter l’initiative par 146 voix contre 45.  Des
arguments similaires à ceux du Conseil fédéral ont été avancés. De plus, Elisabeth
Schneider-Schneiter (pdc, BL) a souligné que les abus sexuels avaient lieu, dans la
majorité des cas, sur des enfants de 7 à 12 ans. Rebecca Ruiz (ps, VD) a renchéri,
précisant que de nombreux abus se déroulaient au sein même du cercle familial. Pour
sa part, l’UDC, seul soutien de l’initiative, a connu des divisions internes. Néanmoins, la
majorité a soutenu que l’éducation sexuelle devait rester du ressort des parents et a
attaqué les méthodes pédagogiques actuellement en vigueur, en citant comme exemple
la sex-box bâloise. Après le rejet du Conseil national, le débat s’est déplacé du côté de
la chambre haute. Géraldine Savary (ps, VD), présidente de la Commission de la science,
de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE), a mis en avant
l’importance des cours d’éducation sexuelle, soulignant notamment la baisse du
nombre d’avortements, lors des dernières décennies, comme preuve de l’efficacité de
ces cours. Finalement, le Conseil des Etats a clos le débat en rejetant l’initiative par 40
voix contre 1 et 4 abstentions. Après cet échec au parlement, 15 membres du comité de
lancement de l’initiative ont signé le retrait de l’initiative. Ainsi, la question de la
sexualisation ne sera pas soumise au verdict des urnes. Les auteurs de l’initiative, pour
justifier le retrait, estiment avoir atteint leur but : sensibiliser l’opinion publique sur la
question de l’éducation sexuelle. De plus, le comité a créé l’ «Association initiative de
protection», qui a pour objectif d’observer l’évolution de l’éducation sexuelle en
Suisse. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

La commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-
CN) a déposé une motion demandant le lancement d'une campagne en faveur de
l'enseignement de l'informatique. Considérant le développement du numérique, la
porte-parole de la commission Géraldine Marchand-Balet (pdc, VS) a expliqué qu'il était
nécessaire que la jeune génération soit mieux sensibilisée et formée aux défis de la
numérisation. Le Conseil fédéral s'est opposé à l'objet, estimant que les objectifs qu'il
poursuit seront atteints par d'autres mesures de la Confédération, comme la Stratégie
Suisse numérique ou le message FRI 2017-2020, dans le cadre duquel les compétences
MINT seront encouragées. Les députés ont suivi cet avis et ont rejeté la motion par 99
voix contre 78 et 4 abstentions. 31

MOTION
DATUM: 15.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Im Dezember 2018 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht «Der schulische
Austausch in der Schweiz» in Erfüllung des Postulates der WBK-NR. Da der Bericht im
Bildungsbereich angesiedelt war, wurde er von Bund und Kantonen gemeinsam
erarbeitet.
Der Bericht zeigte auf, dass im Bereich des Austauschs innerhalb der Schweiz ein
grosses Entwicklungspotential bestehe. Mit der im Herbst 2017 verabschiedeten
Strategie «Austausch und Mobilität» verfügten Bund und Kantone nun aber über eine
gemeinsame Vision und über Ziele zur Förderung von Austausch und Mobilität, so der
Bundesrat in seinem Bericht. Auf Seite der Kantone habe der Vorstand der EDK sein
Generalsekretariat beauftragt, die Schlüsselelemente der interkantonalen Koordination
für die Förderung von Austausch und Mobilität auf nationaler Ebene festzulegen.
Seitens des Bundes bedürfe es mehrerer Massnahmen auf verschiedenen Ebenen zur
Stärkung des nationalen Austauschs, beispielsweise der Verstärkung der Förderung von
Klassen- und Einzelaustausch durch eine bessere Unterstützung der nationalen

BERICHT
DATUM: 18.06.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Austauschagentur Movetia. Parallel zu diesen Massnahmen der Kantone und des Bundes
seien die Dienstleistungen der Agentur Movetia generell auszubauen, namentlich in den
folgenden Bereichen: Statistik, Impaktanalysen und Einrichtung einer
Vermittlungsplattform für die Teilnehmenden. Die zur Umsetzung dieser Ziele
benötigten Mittel würden in der Kulturbotschaft 2021–2024 festgelegt, resümierte der
Bundesrat in seinem Bericht.
Der Bundesrat beantragte 2019 die Abschreibung des Postulats; der Nationalrat
stimmte diesem Vorgehen im Juni 2019 zu. 32

Eine Auswertung im Rahmen der PISA-Studie 2018 kam Ende 2019 zum Schluss, dass die
Schweiz europaweit einen unrühmlichen Spitzenplatz beim Mobbing unter
Schülerinnen und Schülern einnimmt. In allen bei den Jugendlichen erfragten
Kategorien (von Auslachen über Schubsen bis zur Zerstörung von Gegenständen der
betroffenen Schülerinnen und Schülern) musste im Vergleich zur Studie von 2015 ein
Anstieg verzeichnet werden. Die Studie liess offen, ob es eine Steigerung der Fälle gab,
oder ob die Bereitschaft gestiegen war, über Mobbing zu sprechen. Philippe Wampfler,
Lehrer und Medienpädagoge, vermutete im Blick, dass es auf beide Faktoren
hinauslaufe: eine stärkere Sensibilisierung für das Thema und mehr Fälle, unter
anderem weil es nun auch in den sozialen Medien zu Mobbing komme wie etwa via die
neue App «Tellonym», der die Sonntagszeitung gar einen eigenen Artikel widmete. Dass
beide Faktoren eine Rolle spielten, bestätigte auch Franziska Peterhans,
Zentralsekretärin des LCH im Tagesanzeiger. In weiteren Presseartikeln wurden Kinder
porträtiert, die Opfer von Mobbing waren und es wurde darauf hingewiesen, dass
Mobbing heute auch nach der Schule weitergehe, wenn die Kinder zu Hause sind und
sich auf den sozialen Medien aufhalten. Eine Expertin forderte in Le Temps, dass die
psychosoziale Erziehung schon in den Krippen beginnen solle. Zudem seien auch die
Lehrkräfte und die Schulleitungen gefordert, Fälle von Mobbing frühzeitig zu erkennen
und Präventionsarbeit zu leisten.
Im selben Zeitraum kam auch der «Fall Céline» vor Gericht. Céline hatte sich im Alter
von 13 Jahren das Leben genommen, nachdem sie ein Opfer von Cybermobbing
geworden war. Ein Mädchen und ein Junge wurden wegen versuchter Drohung und
Beschimpfung respektive Nötigung und Pornografie angeklagt. Sie waren zu kurzen
Arbeitseinsätzen verurteilt worden; den Strafbefehl gegen den männlichen Haupttäter
hatten die Eltern von Céline angefochten, dies jedoch ohne Erfolg. Den Eltern ging es
gemäss NZZ darum, dass in der Schweiz der Straftatbestand des Cybermobbings neu
eingeführt würde. Um Cybermobbing im Schweizer Strafgesetzbuch festzuhalten,
hätten die Eltern laut NZZ angekündigt, eine Initiative zu lancieren. 33

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.01.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Am 29. April 2020 beschloss der Bundesrat, dass die Schulen der Stufen Primar und
Sekundarstufe I, welche aufgrund der Corona-Pandemie hatten geschlossen werden
müssen, am 11. Mai 2020 wieder öffnen dürfen. Der Wiedereröffnung der Schulen
voraus ging ein Statement von Daniel Koch vom BAG, in welchem er den Medien
erläuterte, dass sich unter den Infizierten kaum Kinder befänden und dass diese nicht
die Haupttreiber dieser Epidemie seien. Diese Aussage wurde zwar von einigen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angezweifelt, aber Kinder hätten offenbar
weniger Symptome und steckten damit weniger oft andere Personen an, wie der Leiter
der Abteilung für Infektiologie Christoph Berger gegenüber der NZZ bestätigte.
Die Ankündigung der Schulöffnungen machte in der Schweiz eine Art Röstigraben
sichtbar, zumindest zwischen Genf und Waadt und dem Rest der Schweiz, wie die
Medien berichteten. Diese beiden Kantone, die beide viele Infizierte aufzuweisen
hatten, äusserten grosse gesundheitlich begründete Vorbehalte gegenüber einer
Öffnung am 11. Mai, zumal nicht klar sei, welche Schutzmassnahmen die Öffnung
begleiteten. Die Erarbeitung der Schutzkonzepte überliess der Bundesrat in der Tat den
Kantonen respektive den Gemeinden. Er gab nur einige Eckwerte für die Konzepte vor,
wie etwa den 2m-Abstand zwischen Lehrpersonen und Schülern respektive
Schülerinnen und die Beachtung der Hygieneregeln. Eine Maskenpflicht sah der
Bundesrat nicht vor. Ebensowenig gab es Angaben zu einer Maximalgrösse der
Schulklassen, was dazu führte, dass in einigen Kantonen die ganze Klasse unterrichtet
wurde, während in anderen Kantonen Halbklassenunterricht vorgesehen war, wie Le
Temps berichtete. Bei vulnerablen Personen (Kinder oder Lehrpersonen) sollten die
Kantone für individuelle Lösungen sorgen, so der Bundesrat. Die Regierung beschloss
ebenso, dass es an den Kantonen sei, zu entscheiden, ob die Schulen Zeugnisse
ausstellen oder darauf verzichten sollen. Dieser grosse Spielraum für die Kantone wurde
von verschiedenen Medien und Fachpersonen kritisiert. Die NZZ etwa sprach von einem

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.05.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Wirrwarr und einem föderalen Flickenteppich. Dagmar Rösler vom LCH und Thomas
Minder vom Schulleiter-Verband kritisierten den Bundesrat ebenfalls und gaben zu
Protokoll, dass sie sich klarere und einheitlichere Vorgaben für die Schulöffnung
gewünscht hätten, insbesondere betreffend maximale Klassengrössen.
Im Bereich der Gymnasien entschied der Bundesrat Ende April 2020 ebenfalls, dass
jeder Kanton selber festlegen könne, ob er schriftliche Maturaprüfungen durchführen
wolle oder nicht. Die mündlichen Prüfungen waren zuvor von der EDK bereits zur
Absage empfohlen worden, was für die Kantone aber nicht verbindlich war. Bereits vor
dem offiziellen Entscheid des Bundesrates Anfang Mai hatten einige Kantone
entschieden, ob sie die Maturaprüfungen durchführen möchten oder nicht. Michael
Hengartner, Präsident des ETH-Rats, bedauerte in der Sonntagszeitung, dass bei den
Maturaprüfungen kein einheitliches Vorgehen zustande gekommen war. Er persönlich
halte die Matura für ein wichtiges Ereignis im Leben der Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten.
Bei den Berufsschulen entschieden Bund, Kantone und die Sozialpartner gemeinsam,
dass die schriftlichen Lehrabschlussprüfungen nicht stattfinden werden, sondern die
Erfahrungsnoten herangezogen werden sollen. Die praktischen Prüfungen sollten aber
wenn immer möglich stattfinden, sofern die Hygieneregeln eingehalten werden
können. 34

Die WBK-NR reichte im Oktober 2022 und damit im Nachgang zu einer intensiv
geführten medialen Debatte zum Thema «Mangel an adäquat qualifizierten
Lehrpersonen» vier Vorstösse zu ebendieser Thematik ein. Während sich eine Motion
und ein Postulat den Zulassungsbedingungen für das Studium an den Pädagogischen
Hochschulen widmeten, wurde der Bundesrat im Postulat 22.4265 aufgefordert,
gemeinsam mit den Kantonen und den PH einen Bericht zu den Gründen, die aus Sicht
der Lehrkräfte für oder gegen den Verbleib im Beruf als Lehrperson sprechen, zu
verfassen. Im Postulat 22.4266 forderte die WBK-NR, dass der Bundesrat in
Zusammenarbeit mit den Kantonen und der SKBF grundlegende nationale
Schulreformen systematisch evaluieren solle. Dabei müssten insbesondere die
Auswirkungen der einzelnen Reformen auf die Schülerinnen und Schüler sowie auf die
Lehrpersonen überprüft werden. Die Kommission wies in der Begründung darauf hin,
dass eine Studie ergeben habe, dass Schulreformen zu den wichtigsten
Kündigungsgründen der Lehrpersonen gehörten. Beide Postulate beantragten
Kommissionsminderheiten Kutter (mitte, ZH) sowie der Bundesrat zur Ablehnung. Sie
argumentierten, dass sowohl die Ausbildung der Lehrpersonen für die obligatorische
Schule als auch die geforderte Evaluation zu den durchgeführten Reformen im
Kompetenzbereich der Kantone und der EDK liegen würden und die Kantone deshalb
selbst Untersuchungen durchführen oder geeignete Massnahmen ergreifen sollten. 35

POSTULAT
DATUM: 28.10.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Mittelschulen

Im Sommer des Berichtsjahres kam bei den Abschlussprüfungen für die
Berufsmaturität erstmals die vom Bund erlassene strengere Verordnung zur
Anwendung, welche nur noch zwei statt drei ungenügende Noten zulässt. Somit wurden
die Berufsmaturandinnen und -maturanden nach einem anderen Reglement geprüft, als
jenem, mit dem sie die Schule begonnen hatten. Als es aufgrund dieser Tatsache zu
Rekurseingaben kam, machten einzelne Kantone die Prüfungsentscheide auf eigene
Faust rückgängig. Das BBT drängte angesichts dieser Unregelmässigkeiten auf eine kurze
Übergangszeit, um eine möglichst rasche Qualitätssteigerung der Berufsmaturität zu
erreichen. 36

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 11.07.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Einem Postulat Riklin (cvp, ZH), das vom Bundesrat einen Bericht zur mangelnden
Attraktivität der mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Studien bei
den Jungen bzw. entsprechende Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung dieser
Studienrichtungen insbesondere auf Ebene der Gymnasien und der
Berufsmaturitätsschulen sowie im Hochschulbereich verlangt, wurde vom Nationalrat
überwiesen. 37

POSTULAT
DATUM: 21.06.2001
ELISABETH EHRENSPERGER
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Mitte Mai stimmten die Waadtländer und Freiburger Stimmbevölkerungen dem Bau
eines interkantonalen Gymnasiums in Payerne (VD) zu. Dem Baukredit musste eine
interkantonale Vereinbarung vorausgeschickt werden. Diese gesteht dem Gymnasium
eine eigene Rechtspersönlichkeit und eigene Verwaltungskompetenzen zu, legt jedoch
die Beaufsichtigung der Schule in die Hände einer Delegation beider
Kantonsregierungen sowie einer parlamentarischen Kommission. Die Schwierigkeit, die
Anstellungsbedingungen für das Lehrpersonal des Gymnasiums zu harmonisieren,
wurde dahingehend gelöst, dass dieses ein eigenes Salärsystem erhielt, das einem
Kompromiss zwischen der freiburgerischen und der waadtländischen Lohnordnung
gleichkommt. 38

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.05.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Ende August nahm das interkantonale Gymnasium de la Broye in Payerne (VD) den
Unterricht auf, nachdem sich die Kantone Freiburg und Waadt unter anderem bei den
Löhnen der Lehrkräfte auf eine Sonderregelung geeinigt hatten. 39

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 02.09.2005
MAGDALENA BERNATH

Eine Motion der WBK des Ständerates zur Reform der gymnasialen Maturität forderte
den Bundesrat auf, zusammen mit der EDK die gymnasiale Maturität insbesondere in
den naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächern so zu reformieren, dass der
ETH- und der Universitätszugang auch in Zukunft gewährleistet sein wird. Der
Bundesrat sieht in der Qualität der gymnasialen Maturität ein zentrales Anliegen und
beantragte die Annahme der Motion. Beide Räte nahmen die Motion an. 40

MOTION
DATUM: 20.09.2007
LINDA ROHRER

Die Vorlage stiess sowohl bei Lehrern wie auch bei Bildungspolitikern auf Ablehnung.
Viele der befragten Institutionen sehen mit dieser Reform das Erfolgsmodell der
Berufsmaturität gefährdet. Die Schweizerische Direktorinnen- und
Direktorenkonferenz der Berufsfachschulen wollte aus diesem Grund ganz auf die
Revision verzichten. Ähnlich skeptisch äusserte sich die Rektorenkonferenz der
Fachhochschulen. Sie befürchtet, dass durch die Flexibilisierung der Ausbildung bei
Studienbeginn kein kongruenter Wissensstand mehr bestünde und daher in vielen
Fachbereichen Vorkurse oder Aufnahmeprüfungen eingeführt werden müssten.
Wirtschaftskreise kritisierten vor allem die Untervertretung von Naturwissenschaft und
Technik in den Grundlagefächern. Gemäss dem Kaufmännischen Verband trägt die
Verordnung den Besonderheiten der kaufmännischen Berufsmaturität kaum Rechnung.
Auch bei den Parteien stiess der Verordnungsentwurf auf viel Widerstand. Für SP, FDP
und SVP fehlt es insbesondere am Berufsbezug der Ausbildung. 41

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 16.08.2008
ANDREA MOSIMANN

Im Januar veröffentlichte die ETH Zürich eine Studie, die einen Zusammenhang
zwischen der Maturitätsausbildung und dem Studienerfolg an der ETH belegte. Gemäss
der Untersuchung, die auf Daten von über 5000 ETH-Studierenden basiert, bilden gute
Maturitätsnoten, ein früher Studienbeginn und eine hohe Motivation zentrale
Erfolgsfaktoren für ein Studium. Die Ergebnisse lassen weiter erkennen, dass der Erfolg
auch von der Herkunftsschule abhängt. Obwohl die ETH betonte, dass die Studie keine
Qualitätsbeurteilung der Gymnasien darstelle, sorgte das Ranking der Schulen für Kritik
in Bildungskreisen. Für Isabelle Chassot (FR, cvp), Präsidentin der
Erziehungsdirektorenkonferenz beruht es auf einer ungenügenden Grundlage und weist
methodische Mängel auf. 42

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 23.01.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Juni genehmigte der Bundesrat die totalrevidierte Berufsmaturitätsverordnung; sie
trat anfangs August in Kraft. Mit der Revision wird das Angebot für
Berufsmaturandinnen und maturanden flexibler und durchlässiger. Die bisherigen
sechs Richtungen – gestalterischer, gesundheitlich-sozialer, gewerblicher,
kaufmännischer, naturwissenschaftlicher und technischer Fachbereich – werden
zugunsten einer Schwerpunktsetzung aufgegeben. Diese Schwerpunkte orientieren sich
aber nach wie vor am erlernten Beruf und am Studienangebot der Fachhochschulen.
Die ersten Lehrgänge nach den neuen Bestimmungen sollen im Sommer 2014 starten.
Bis dahin müssen ein gesamtschweizerischer Rahmenlehrplan sowie darauf aufbauend
kantonale, regionale oder institutionelle Schullehrpläne erarbeitet werden. 43

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 25.06.2009
ANDREA MOSIMANN
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Aufgrund des starken Anstiegs der Maturaquote von 10,6% (1980) auf 19,7% (2008)
befürchtet der Verband der Schweizer Gymnasiallehrer (VSG) ein sinkendes
Leistungsniveau an Gymnasien. In einem im Juni veröffentlichten Positionspapier
forderte der VSG, dass die Maturitätsquote im schweizerischen Durchschnitt nicht
mehr steigen dürfe, da ansonsten der uneingeschränkte Hochschulzugang gefährdet
würde. Dass die Bedenken des VSG nicht unbegründet sind, zeigte auch eine
landesweite Evaluation der Matura (Evamar II). Laut dieser Untersuchung erreichten im
Jahr 2007 in Mathematik 41,7% und in der Muttersprache 19,6% der Maturanden bei der
schriftlichen Prüfung keine genügende Note.  44

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 27.06.2009
ANDREA MOSIMANN

A la fin juillet, le nouveau recteur de l’ETH de Zurich a déclaré que le niveau de la
maturité gymnasiale avait récemment baissé et que, depuis la révision de 2007, il était
désormais facile d’obtenir une maturité. Il a ainsi demandé aux gymnases de viser la
performance et l’excellence et aux responsables pédagogiques de mettre en place des
examens de maturité plus sévères. Toute la fin de l’année 2012 a été animée par la
question du niveau de la maturité gymnasiale. De ce débat est née une controverse
entre cantons ruraux et alémaniques d’un côté, et romands de l’autre. Si les premiers
font l’éloge de l’apprentissage et recommandent un accès extrêmement sélectif à
l’université, les autres souhaitent démocratiser la maturité qu’ils voient comme une
sorte d’assurance-réussite dans la vie. Ce sont tout d’abord les recteurs d’universités
romandes qui ont répondus au pique de l’ETH, signalant qu’il n’avait perçu aucune
baisse de niveau. En outre, ils en ont profité pour relancer le débat sur un examen de
maturité fédérale centralisé, donc national. Le futur ministre de la formation,
Schneider-Ammann, a apporté sa pierre à l’édifice. Il a d’abord estimé que le nombre
de détenteurs de maturité fédérale était trop élevé, en particulier en Suisse romande.
Dressant un parallèle entre la courbe du chômage et l’évolution du nombre de
bacheliers, il a préconisé un accès plus difficile aux études et donc une réduction de
l’attrait de la maturité. Dans cette même optique, il espère offrir une plus grande
visibilité à la voie professionnelle. D’après lui, cela constitue la seule façon de rester
compétitif, tout en gardant un faible taux de chômage. Pour appuyer son
argumentation, il a expliqué que la société devait s’appuyer sur un socle de personnes
aux compétences avant tout manuelles. De nombreuses personnes, notamment parmi
les milieux politiques de gauche, ont réagi et se sont opposées à cette vision qui place
la formation en sous-traitance de l’économie. Elles ont montré que la corrélation entre
chômage et taux de maturité n’était pas forcément avérée. De plus, elles ont estimé
qu’il n’était pas judicieux de limiter l’accès à la maturité, alors que les besoins en
personnels dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences
naturelles et de la technique restent encore très élevés. 45

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.08.2012
GUILLAUME ZUMOFEN

Berufsbildung

Die EDK verabschiedete ein Passerellen-Reglemet, nach dem Inhaberinnen und
Inhaber einer Berufsmaturität über eine Ergänzungsprüfung Zugang zu universitären
Hochschulen erhalten. Diese Prüfung umfasst die Fachbereiche lokale Landessprache,
zweite Landessprache oder Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften sowie Geistes-
und Sozialwissenschaften. 46

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.06.2004
MAGDALENA BERNATH

Im Berichtsjahr wurde der Entwurf zur Totalrevision der eidgenössischen
Berufsmaturität in die Vernehmlassung geschickt. Im Zentrum der Revision stehen eine
erhöhte Flexibilität der Angebote und eine Angleichung der Ausbildungsinhalte der
beiden Hauptbereiche Technik und Kaufmännisches. Die Berufsmaturität wäre damit
weniger eng an den erlernten Beruf gebunden und hätte mehr Allgemeinbildung und
interdisziplinäres Lernen zum Inhalt. Neu soll es vier Grundlagenfächer geben, nämlich
zwei Landessprachen, eine weitere Fremdsprache sowie Mathematik. Das bisher
eigenständige Fach Geschichte wird dagegen gestrichen und in das neue Fach
Gesellschaft und Wirtschaft integriert. 47

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 06.05.2008
ANDREA MOSIMANN
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A partir du récent « Rapport sur l’éducation 2010 » Jositsch (ps, ZH) a constaté une
baisse dangereuse de la formation duale. Par conséquent, il a déposé un postulat, pour
alerter le Conseil fédéral. Plus précisément, le texte demande au gouvernement
d’examiner des mesures capables de maintenir le niveau de qualité de la formation
duale et la proportion de jeunes qui choisissent d’emprunter ce chemin. Ces mesures
doivent être efficaces, même si la baisse démographique entraîne une diminution du
nombre de jeunes qui sortent de l’école obligatoire. Toujours d’après le rapport, une
telle baisse du nombre de jeune qui se sont lancés dans une formation duale pourrait
entraîner de nombreuses entreprises à se retirer du marché des places
d’apprentissage. De son côté, le Conseil fédéral a estimé que les demandes présentées
par ce postulat étaient déjà satisfaites. Alors qu’il a reconnu l’importance de la
formation professionnelle pour l’économie suisse, le gouvernement a rappelé que la loi
sur la formation professionnelle (LFPr) a mis en place des mesures qui doivent
empêcher un déséquilibre sur le marché des places d’apprentissage. Par conséquent,
le Conseil fédéral a proposé de rejeter ce postulat. Quant au Conseil national, il a
décidé d’adopter ce postulat à 149 voix contre 33. 48

POSTULAT
DATUM: 10.06.2012
GUILLAUME ZUMOFEN

Un postulat Schilliger (plr, LU) a demandé au Conseil fédéral de montrer comment
rendre plus attrayants les apprentissages de deux ans (AFP). En effet, il considère qu’il
faut revaloriser les apprentissages de deux ans. En 2005, lors de la Conférence
nationale sur les places d’apprentissages, Confédération et cantons ont fixé la barre
des 95% de jeunes titulaires d’un diplôme du degré secondaire II comme objectif sur 10
ans. A l’aube de 2015, seuls 90% des jeunes possèdent un tel diplôme. Pour le
dépositaire, une revalorisation de l’apprentissage de deux ans doit permettre de
faciliter l’insertion dans le monde professionnel de jeunes en difficultés scolaires. Pour
l’instant, le bilan d’un tel apprentissage est mitigé. Il est donc nécessaire d’agir à trois
niveaux. Premièrement, il s’agit de communiquer sans stigmatiser de tels
apprentissages. Deuxièmement, il faut individualiser les différentes voies de formation.
Troisièmement, relancer les préapprentissages apparaît comme primordial. Le Conseil
fédéral a émis un avis favorable au postulat. En effet, pour le gouvernement, un rapport
sur les transitions vers le degré secondaire II doit être rédigé. Une attention particulière
à la question de la formation professionnelle de deux ans est à prendre en compte. Ce
postulat a été adopté par le Conseil national lors de l’année sous revue. 49

POSTULAT
DATUM: 20.06.2013
GUILLAUME ZUMOFEN

Im November 2013 veröffentlichte der Bundesrat den Bericht «Gezielte Förderung und
Unterstützung von Jugendlichen mit unterschiedlichen Begabungspotenzialen an der
Nahtstelle I und in der Berufsbildung» in Erfüllung des Postulats Jositsch (sp, ZH). 50

BERICHT
DATUM: 29.11.2013
BERNADETTE FLÜCKIGER

Vingt ans après l’introduction des maturités professionnelles, l’Office fédéral de la
statistique (OFS) constate que celles-ci ont désormais atteint leur rythme de croisière.
En effet, 13'536 certificats fédéraux de Maturité professionnelle ont été remis en 2012.
Cette nette augmentation a été saluée par différents responsables des Hautes écoles
suisses (HES). En effet, cette filière qui s’effectue, soit en parallèle, soit à la fin de
l’apprentissage, garantit un accès, sans examen, aux différentes HES. 51

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 08.01.2014
GUILLAUME ZUMOFEN

Der Bundesrat erachtete das Postulat Jositsch (sp, ZH) mit der Veröffentlichung des
Berichts «Gezielte Förderung und Unterstützung von Jugendlichen mit
unterschiedlichen Begabungspotenzialen an der Nahtstelle I und in der Berufsbildung»
als erfüllt und beantragte dessen Abschreibung. Der Nationalrat stimmte der
Abschreibung im Sommer 2014 zu. 52

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.06.2014
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Mai 2021 forderte die WBK-NR, dass die Einführung der KV-Reform um ein Jahr
verschoben wird und folglich erst im Sommer 2023 in Kraft treten soll. Dieselbe
Forderung erhob auch ihre Schwesterkommission (Mo. 21.3605). Die WBK-NR
argumentierte, dass eine Reform von dieser Tragweite gut durchdacht sein müsse, im
Moment jedoch noch einige Punkte umstritten seien; diese müssten zuerst geklärt
werden. Die Kommission erwähnte diesbezüglich die Frage nach dem Unterrichten
respektive Erlernen einer zweiten Landessprache und die Frage nach der Integration
der Berufsmaturität in die KV-Lehre.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da das Anliegen bereits erfüllt

MOTION
DATUM: 27.05.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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worden sei. So habe das SBFI in der Zwischenzeit nach verschiedenen Diskussionen mit
den betroffenen Akteurinnen und Akteuren «entschieden, die Inkraftsetzung von
Bildungsverordnung und Bildungsplan auf Anfang 2023 festzulegen und diese im August
2021 zu erlassen». Daraufhin wurden die zwei Motionen im September respektive
Oktober 2021 von den beiden Kommissionen zurückgezogen. 53

Eine von der EHB durchgeführte Studie widmete sich dem Thema Berufsmaturität und
untersuchte, welchen Einfluss die Zulassungsbedingungen darauf haben, die
Berufsmaturität zu beginnen und diese auch abzuschliessen. Die Autorinnen und
Autoren differenzierten dabei zwischen einer obligatorischen Prüfung, einem
bestimmten Notendurchschnitt, einer Empfehlung der abgebenden Schule, einem
bestandenen Vorbereitungskurs und einem Aufnahmegespräch und kamen zum Schluss,
dass insbesondere eine obligatorische Aufnahmeprüfung die Wahrscheinlichkeit
schmälert, dass die Absolventinnen und Absolventen der Berufslehre die
Berufsmaturität in Angriff nehmen. Im Gegensatz dazu stellt ein Aufnahmegespräch nur
ein kleines Hindernis dar, die Berufsmaturität zu beginnen. Da die Kantone frei wählen
können, welche Zulassungsbedingungen Anwendung finden sollen, ergeben sich laut
Studie starke Unterschiede bei der Berufsmaturitätsquote; im Tessin liegt sie bei 42
Prozent, im Kanton Uri bei 16 Prozent der Berufslernenden. 54

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.08.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die WBK-NR reichte im Oktober 2022 und damit im Nachgang zu einer intensiv
geführten medialen Debatte zum Thema «Mangel an adäquat qualifizierten
Lehrpersonen» vier Vorstösse zu ebendieser Thematik ein. Während zwei Postulate
eine verbesserte Datenerhebung zu den Berufsausstiegsgründen respektive eine
Evaluation der bisher erfolgten Schulreformen verlangten, forderte die WBK-NR mit der
Motion 22.4268, dass Absolventinnen und Absolventen der Berufsmatura ohne
Aufnahmeprüfung zum Studium als Primarlehrerin oder Primarlehrer an den PH
zugelassen werden. Das ähnlich gelagerte, aber etwas weniger weit gehende Postulat
22.4267 bat den Bundesrat, in Zusammenarbeit mit der EDK die
Zulassungsbedingungen zur PH zu überprüfen: Die Regierung solle die Zulassung von
Absolventinnen und Absolventen der Berufsmaturität an die PH, die Voraussetzungen
für die Studierfähigkeit sowie andere Verbesserungen analysieren. Dabei solle auch
geprüft werden, ob eine spezielle Berufsmaturitäts-Ausrichtung «Pädagogik»
eingeführt werden könne.
Der Bundesrat beantragte die umfassendere Motion, welche eine Anpassung des HFKG
verlangte, zur Ablehnung. Zum einen argumentierte er mit den unterschiedlichen
Zuständigkeiten der betroffenen Bildungsbereiche. So sei primär der Bund für die
Berufsmaturität zuständig, während die Kantone und die EDK die Ausbildung für die
Primarstufe an den PH verantworteten. Änderungen an den Schnittstellen zwischen
diesen Bereichen müssten deshalb gemeinsam geprüft werden. Zum anderen stelle die
diskutierte Aufnahmeprüfung sicher, dass die Absolventinnen und Absolventen der
Berufsmaturität über die für das Studium an der PH nötige breite Allgemeinbildung
verfügten. Letzteres führte auch eine Kommissionsminderheit de Montmollin (fdp, GE)
ins Feld, welche die Ablehnung der Motion beantragte. Der Bundesrat zeigte sich indes
bereit, die im Postulat 22.4267 aufgeworfenen Fragestellungen zusammen mit der EDK
zu untersuchen und beantragte die Annahme des Postulats, zu dem kein
Minderheitsantrag eingereicht wurde. 55

MOTION
DATUM: 28.10.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Hochschulen

Nadine Masshardt (sp, BE) forderte den Bundesrat im Herbst 2020 auf zu prüfen, «ob
Berufs- und Fachmaturanden einen direkten Zugang zu einem universitären Lehrgang
in ihrem erlernten Fachbereich ohne Passerelle gewährt werden kann». Masshardt
argumentierte, dass die Passerelle einen grossen Aufwand und somit ein Hindernis auf
dem Weg zum Hochschulstudium darstelle. Dies widerspreche der Prämisse der
Durchlässigkeit des Schweizer Bildungssystems und des lebenslangen Lernens. Der
Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats. Er vertrat die Ansicht, dass ein
direkter Zugang zum universitären Hochschulstudium für Absolvierende der Berufs-
oder Fachmaturität dem Ziel widerspreche, die Profile der tertiären
Bildungseinrichtungen zu schärfen. Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession
2022 mit dem Postulat und nahm dieses mit 149 zu 31 Stimmen bei 3 Enthaltungen
deutlich an. Die ablehnenden Stimmen stammten von Minderheiten der SVP- und der
Mitte-Fraktionen. 56

POSTULAT
DATUM: 29.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Der Tessiner «Kruzifix-Streit», bei dem es letztlich um das Verhältnis zwischen Kirche
und Staat geht, beschäftigte nun auch die eidgenössischen Räte. Der «Fall», der in der
Zwischenzeit deutlich Kulturkampf-Charakter angenommen hat, begann 1984, als im
Neubau der Schule von Cadro TI – einer Gemeinde im Hinterland von Lugano – in allen
Klassenzimmern Kruzifixe aufgehängt wurden. Dagegen protestierte ein Lehrer bei der
Gemeinde, die sich jedoch hinter die Schulleitung stellte. Unterstützt von der
Vereinigung der Freidenker legte der Lehrer beim Staatsrat Rekurs ein, wurde jedoch
erneut abgewiesen. Anderer Ansicht war das Tessiner Verwaltungsgericht, das die
Beschwerde mit dem Hinweis auf die konfessionelle Neutralität der Schulen (Art. 27
Abs. 3 BV) schützte. Diesen Bescheid mochte die abgewiesene Gemeinde nicht gelten
lassen, und sie zog den Fall ans Bundesgericht. Nach längerem Hin und Her gaben die
Lausanner Richter die Angelegenheit an den Bundesrat weiter, der 1988 unter Berufung
auf die Präambel der Bundesverfassung zugunsten der Gemeinde entschied. Dies
wiederum wollten Lehrer und Freidenker nicht hinnehmen und gelangten mit einer
Beschwerde an die Bundesversammlung. Am 4. Oktober beschloss die Vereinigte
Bundesversammlung auf Vorschlag der Begnadigungskommission, den Entscheid des
Bundesrates wegen mangelnder Zuständigkeit aufzuheben und den Fall dem
Bundesgericht zur Beurteilung zu überweisen. 57

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 04.10.1989
MARIANNE BENTELI

Sprachen

Freiburg möchte zur Vermittlung der kantonal vorgegebenen Zweisprachigkeit
(Französisch und Deutsch) vom Kindergarten bis zur Gymnasialstufe neue Wege
beschreiten. Bereits in der Vorschulstufe sollen die Kinder spielerisch mit der anderen
Sprache vertraut gemacht werden. Ab der Primarschule werden dann bestimmte Fächer
wie etwa Geographie, Geschichte und Zeichnen allein in der zweiten Sprache
unterrichtet (Immersionsmethode). In den höheren Schulstufen soll Englisch nach der
gleichen Methode umgangssprachlich gefördert werden. Für die Umsetzung dieses
Projektes rechnet der Freiburger Regierungsrat mit rund acht Jahren. 58

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.09.1999
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Andere Parteien

Eine neue nationale, konfessionell unabhängige Parteiorganisation, die «Partei für
Kind und Gemeinschaft» (PKG), ist von 17 Einzelpersonen im Kanton Solothurn
gegründet worden. Die neue Partei will sich für eine Vereinheitlichung des
schweizerischen Schulsystems, für eine einheitliche Regelung der Kinderzulagen sowie
für verbesserte Sozialzulagen und Steuerabzüge für Familien und Alleinerziehende
einsetzen. Aber auch Verbesserungen in den Bereichen Wohnungsbau, öffentlicher
Verkehr und Umweltschutz werden angestrebt, um ein möglichst kinderfreundliches
Umfeld zu schaffen. 59

PARTEICHRONIK
DATUM: 04.06.1990
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